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Arbeitskreis Controlling der Städte und Gemeinden

- Arbeitsgruppe KLR -

PROTOKOLL

Erste Sitzung

am Donnerstag, den 10. Oktober 2002,

im Rathaus der Stadt Plön

Anwesend:

Michael Albrecht, Stadt Itzehoe

Andreas Bäuerle, Stadt Ahrensburg

Jörg Blank, Hansestadt Lübeck

Jens Buhs, Stadt Husum

Cornelia Recker, Stadt Pinneberg

Nikolas Titze, Stadt Plön

Uwe Winkelmann, Stadt Eckernförde

Organisation der AG KLR

Frau Cornelia Recker begrüßt die TeilnehmerInnen und spricht zunächst einige organisatorische Dinge an. Sie schlägt vor, über jede Sitzung der AG KLR ein Protokoll zu fertigen. Die Protokollführung sollte dabei wechseln. Für die heutige Sitzung einigt man sich darauf, dass Herr Jens Buhs die Protokollführung übernimmt.

Im Teilnehmerkreis herrscht Einigkeit darüber, dass zur Erfüllung des aus dem Arbeitskreis Controlling der Städte und Gemeinden entwickelten Arbeitsauftrages eine zweite Sitzung erforderlich ist.

Inhaltliche Bearbeitung

Die von der AG KLR zu bearbeitenden Fragestellungen sind sehr vielschichtig und komplex. Für eine effiziente Bearbeitung wird daher eine Gliederung vereinbart. Nach eingehender Erörterung einigt man sich auf die in Anlage 1 dargestellte Gliederung.

Im Anschluss daran wurde zunächst nachfolgende Frage beantwortet: Warum eine KLR? Bei der Beantwortung wurden die drei Teilfragen insgesamt betrachtet. Das Ergebnis ist in der Anlage 2 dargestellt. Allerdings gab es im Teilnehmerkreis unterschiedliche Auffassungen, was eine KLR zu leisten hat, und was Aufgabe eines übergeordneten Controllings sein sollte.

Danach war die Frage, „Wo eine KLR sinnvoll ist“, zu beantworten. Es herrschte Einigkeit darüber, dass eine Umsetzung auch bei Pflichtaufgaben Sinn macht, da auch hier die Effizienz und Effektivität der Aufgabenerfüllung steuerbar ist.

Ob eine KLR flächendeckend oder in Pilotbereichen begonnen wird und ob es sinnvoll ist, einzelne Bereiche abzudecken, kann nicht pauschal für alle Kommunen beantwortet werden. Nach Auffassung der TeilnehmerInnen hängt dies u.a. ganz wesentlich von der Größenklasse der Kommune ab.

Eine flächendeckende Umsetzung auf die Gesamtverwaltung sollte das Ziel sein. Daneben kommen die Eigenbetriebe sowie die Eigengesellschaften in Betracht. Eine zeitliche Reihenfolge bezüglich der Einführung muss sich nach den Bedürfnissen der Kommunen ausrichten.

Neuer Termin

Für die zweite Sitzung der AG KLR wird folgendes vereinbart:


Sitzungsort: 
Rathaus der Stadt Ahrensburg


Termin: 
Mittwoch, den 27.11.2002



alternativ:




Donnerstag, den 21.11.2002



Donnerstag, den 28.11.2002


Zeitrahmen:
09:00 Uhr – 15:30 Uhr

Husum, 15. Oktober 2002

Jens Buhs

Arbeitskreis Controlling der Städte und Gemeinden

- Arbeitsgruppe KLR -

PROTOKOLL

Zweite Sitzung

am Donnerstag, den 21.11.2002

im Rathaus der Stadt Ahrensburg

Anwesend:

Michael Albrecht, Stadt Itzehoe

Andreas Bäuerle, Stadt Ahrensburg

Jörg Blank, Hansestadt Lübeck

Jens Buhs, Stadt Husum

Cornelia Recker, Stadt Pinneberg

Marc von Beunigen, Stadt Neumünster

Joachim Teschke , Stadt Bargtheide

Uwe Winkelmann, Stadt Eckernförde

Entschuldigt

Eckhard Frahm, Stadt Plön

Frau Tschirkow, Stadt Glückstadt

Inhaltliche Bearbeitung

Wie bereits in der ersten Sitzung des Arbeitskreises Kosten- und Leistungsrechnung wurde sich nun mit den thematischen Fragen aus dem Arbeitskreis der Controller beschäftigt.

Hierzu wurde wie folgt in den einzelnen Punkten Stellung genommen.

Verrechnungen sind wie folgt möglich:

	Kostenträger

     Produktbereiche
	Kostenstelle

         Vorkostenstelle

	Kostenträger

     Produktgruppe
	Kostenstelle

          Hauptkostenstelle

	Kostenträger

     Produkte
	Kostenstelle

          Allgemeine Kostenstelle

	Kostenträger 

     Leistungen
	Kostenstelle

          Hilfskostenstelle

	
	Kostenstelle

          Endkostenstelle


	Bürgermeister
	Strategische Führungsebene (FDL, Al...)
	Rat, Demokratiekosten

	
	
	

	
	Overhead
	

	
	
	

	Personalrat
	
	Gleichstellungsbeauftragte/r Recht/ Datenschutz


Overhead ist all das, was nicht sofort einer Kostenträgerinformation zugeordnet werden kann und all das, was zur strategischen und/ oder Personalplanung dient.

Gliederungstiefe

Die Frage nach der Gliederungstiefe richtet sich in der Regel

· Am Informationsbedürfnis der Entscheidungsträger, wobei es nicht zu einer Trennung zwischen fixen und variablen Kosten kommt.

· Grundsätzlich sollte eine Vollkostenrechnung (Berücksichtigung aller Kosten) mit einem ausgewählten Detaillierungsgrad berücksichtigt werden

· Investive Maßnahmen sollen dargestellt werden, darüber hinaus jedoch im Rahmen der Abgrenzungsrechnung ausgegliedert werden.

Steuerungsintensität

Die KLAR soll gewährleisten, dass die Informationen für Gebühren und Entgelte unverzüglich abrufbar sind. Des weiteren muss sie immer die Vorgaben für die Gebührensatzung liefern.

Abgrenzungsrechnung 

Wichtig ist eine periodengerechte Zuordnung innerhalb des Rechnungsjahres. Eine weitergehende Abgrenzungsrechnung sollte i.d.R. wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht vorgenommen werden. Eine derartige Abgrenzung sollte  aus sicht der AG nur in besonderen, außergewöhnlichen Fällen berücksichtigt werden, z.B.  bei der Nachzahlung von Nebenkosten in der Verwaltung. Wann dies notwendig erscheint, ist abhängig von 

· Der Gemeindegröße

· Dem Produktbudget im Durchschnitt von einigen Jahren.

Das Produktbudget sollte sich innerhalb einiger Jahre ausgleichen.

Stundenverrechnung

Eine Stundenverrechnung ist vorzunehmen. Sie ist notwendig, weil innerhalb eines Arbeitsgebietes oftmals heterogene Leistungen erstellt werden. Eine dauerhafte Stundenaufschreibung ist immer dann notwendig, wenn innerhalb eines Tätigkeitsbereiches verschiedene Kostenträger und variables Stundenanteile der betroffenen Mitarbeiter/innen berücksichtigt werden müssen.

Soll-/ Ist-/ Normalkosten als Datengrundlage

Personalkosten = Normalkosten (durchschnittliche Lohnkosten einer Lohngruppe innerhalb der Zugehörigkeit der Mitarbeiter einer Lohngruppe) = verteilte Istkosten. Dadurch  wird gewährleistet, dass im Rahmen des Personalkostenbudgets keine Entscheidung über teure und günstige Mitarbeiter/innen im Rahmen einer Stellenbesetzung getroffen werden.

Sachkosten = Istkosten

Grundsätzlich kann keine Empfehlung für eine Ist- oder Normalkostenrechnung abgegeben werden, da diese stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten ist.

Berichtswesen
Das Berichtswesen auf Basis der KLR sollte für die KLR  drei mal jährlich erfolgen. Die Abweichung von Quartalsberichten ist sinnvoll, da dann die steuerungsrelevanten Daten kurzfristig in der strategischen Führungsebene und den politischen Gremien beraten und beschlossen werden können. Zudem bietet dieser Berichtszeitraum den Vorteil, dass zu keinem Berichtszeitraum Schulferien sind.

Erfassung und Verrechnung der Leistung

· Erfassung der Haupt- und Nebenkostenindikatoren zur ziel- und outputorientierten Steuerung

· Verrechnung ist sinnlich, da auch in der Aggregation schlecht möglich

· Qualitätsindikatoren können ggfls. aggregiert werden.l

Einführung der KLR

Bei der Einführung der KLR sind den von der Einführung betroffenen Bereichen 

· Chancen aufzuzeigen

· Eine inhaltliche Schulung zu gewährleisten

· Eine technische Schulung zu gewährleisten

· Akzeptanz zu schaffen

Produktbeschreibungen

Bei den Produktbeschreibungen muss ein Konzept für die KLR stehen, da ansonsten die Produkte nicht mit Inhalten gefüllt werden können und diese dadurch keine Aussagekraft erziel

Durchführung der KLR

Organisatorische Darstellung

· Dezentral in Linie

· Zentral als Unterstützung, Pflege, Stabstelle (nicht weisungsgebunden, ohne Kompetenz)

· Immer auch in Abhängigkeit von der Größe der Kommune

Kosten des Einstiegs

Fallen zentral in der KLAR sowie in den entsprechenden EDV-Systemen an. Nutzen der KLAR im Sinne der Haushaltskonsolidierung hängt im großen und ganzen von der strategischen Führungsebene sowie den politischen Gremien ab.

Pinneberg, Januar 2003

Cornelia Recker

